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Kapitel 1

Einleitung und Gang der Untersuchung

DieMedienwirtschaft durchlebt seit Jahren einen tief greifendenWandel. Digitale
Verbreitungswege für Inhalte aller Art haben das Kommunikations- und Informa-
tionsverhalten der Menschen grundlegend verändert. Das Internet bestimmt und
prägt neben Lebensstil, beruflichen Alltag und sozialen Kontakten auch regelmäßig
das Mediennutzungsverhalten eines Großteils der Bevölkerung. Es bildet die
Grundlage für die gesamte moderne Informationsgesellschaft1.

Durch die damit verbundenen radikalen Veränderungen in der Nutzung von
Medieninhalten löst sich das über viele Jahrzehnte gebildete Gefüge klassischer
Medien zunehmend auf. Bisher getrennte Formen von Produktion, Darstellung und
Verbreitung von Inhalten sowie deren Suche und Speicherung verschmelzen auf
digitalen Plattformen und führen zu einer zunehmenden Konvergenz bislang ge-
trennter Mediengattungen2. Die strukturellen Umbrüche zwingen klassische Medi-
enanbieter neue Wege zu beschreiten, um Inhalte zum Konsumenten zu bringen – in
digitaler Form.

Die rasanten Entwicklungen in der medialen Angebotswelt haben in den ver-
gangenen Jahren zu heftigen Debatten um eine neue, digitale Medienordnung ge-
führt. Regelmäßig fordern Protagonisten in der politischen Diskussion eine An-
passung des Rechtsrahmens, um denveränderten Rahmenbedingungen innerhalb der
konvergenten Medienordnung gerecht zu werden. Eines der zentralen Themen der
vergangenen Jahre war dabei die Etablierung neuer einfachgesetzlicher Normen für
den Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet. Sollten die
mit staatlich festgelegten Beiträgen finanzierten Sender über digitale Ausspielwege
alles anbieten dürfen, was sie theoretisch produzieren und anbieten könnten, und
sollte die etwaige grenzenlose Angebotspalette aufgrund der ihnen vom Bundes-
verfassungsgericht zugesprochenen Bestands- und Entwicklungsgarantie und dem
sich ändernden Mediennutzungsverhalten vielleicht sogar zwingend notwendig
sein? Oder gibt es Bereiche in der professionellen medialen Kommunikation, die
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht offen stehen sollten – auch im Hinblick
auf privatwirtschaftliche Tätigkeiten im Netz? Könnte neben dem dualen System im
Rundfunk, dem austarierten Zusammenspiel zwischen öffentlich-rechtlichem und
privatem Angebot, eine duale Medienordnung entstehen dürfen, die bis in Ange-

1 Vgl. Gersdorf, Legitimation und Limitierung, S. 11.
2 Vgl. Dörr, ZRP 2008, S. 133 f. (133).



botssegmente hineinreichen würde, die dem Funktionsauftrag öffentlich-rechtlicher
Sender bislang verwehrt geblieben sind3?

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellung bemüht sich die medien- und rechts-
politische Diskussion seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten um die Etablierung eines
stabilen Rechtsrahmens für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der einerseits
seinenBestand im digitalen Zeitalter sichern, jedoch andererseits auch gewährleisten
sollte, dass die staatlich finanzierten und „im Rahmen binnenpluraler Ausgewo-
genheit auch inhaltlich verpflichteten“ Sender nicht zu Allround-Medienanbietern
avancieren4.

Das Erfordernis von Grenzen bzw. Auftragsbeschränkungen öffentlich-rechtli-
cher Onlinedienste wurde nicht zuletzt von Wettbewerbern auf dem Inhaltemarkt
proklamiert. Auf dem digitalen Markt der journalistisch-redaktionellen Information
sahen sich private Medien mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als einem
Wettbewerber konfrontiert, der mit staatlich festgelegten Beiträgen hochwertige
digitale Dienste anbietet und in den vergangenen Jahren seine Angebotspalette in
immer neue Bereiche auszuweiten versuchte. Dies wurde als unerwünschte Wett-
bewerbsverzerrung eingestuft und führte in den Jahren 2002 und 2003 zu Be-
schwerden privatfinanzierter Medien bei der Europäischen Kommission, welche
aufgrund der bestehenden staatlichen Finanzierungsregelungen im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk innerhalb der Mitgliedstaaten über gewisse wettbewerbs-
rechtliche Prüf- und Handlungskompetenzen im Rahmen des europäischen Bei-
hilfenrechts verfügt. Im daran anschließenden offiziellen Ermittlungsverfahren zur
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland forderte die
Europäische Wettbewerbsbehörde unter anderem, dass der öffentlich-rechtliche
Auftrag präzisiert werden müsse, um den Wettbewerbsbehinderungen entgegenzu-
wirken, die aufgrund der deutschen Finanzierungsregelung für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Form von staatlichen Beihilfen entstünden5. Vor diesem
Hintergrund hatte dieBundesregierung der EuropäischenKommission umfangreiche
Zusagen zur Anpassung des Rechtsrahmens gemacht, die mit der Kommissions-
entscheidung vom 24. April 2007 schließlich zur Einstellung des Verfahrens führ-
ten6.

Der als Ergebnis dieser Vereinbarungen zwischen Deutschland und der Euro-
päischen Kommission verabschiedete Zwölfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag
enthält dementsprechend zahlreiche Regelungen zur Auftragspräzisierung des öf-

3 Fiedler, K&R 12/2012, S. 795 ff. (798).
4 Ebd., S. 798.
5 Schreiben der EU-Kommission an die Bundesregierung vom 03.03.2005, H-3/AA/pf D

(2005) 91, Betreff: Staatliche Beihilfe E 3/2005 (ex- CP 232/2002, CP 2/2003, CP 43/2003, CP
195/2004 undCP 243/2004) –Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten –
Deutschland, Rn. 205.

6 Entscheidung der Kommission, K (2007) 1761 endg., Betreff: Staatliche Beihilfe E 3/
2005 (ex- CP 2/2003, CP 232/2002, CP 43/2003, CP 243/2004 und CP 195/2004) –
Deutschland. Die Finan-zierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland.
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fentlich-rechtlichen Rundfunks und schreibt das sogenannte Drei-Stufen-Testver-
fahren für die Telemedien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fest. Mit
diesem wird durch die für Aufsicht und Kontrolle zuständigen Rundfunkgremien
geprüft, ob neue oder veränderte digitale Dienste von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio deren Funktionsauftrag entsprechen und damit rechtmäßig sind. Die
Anwendung des Testverfahrens auf den bis dato vorgehaltenen gesamten Online-
bestand sollte garantieren, dass die zum Teil bereits jahrelang verfügbaren Angebote
auch mit dem neu definierten Auftrag konform sind.

Im Zeitraum zwischen Juni 2009 und September 2010 wurden schließlich alle
bereits vorgehaltenen Telemedienangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten einer Überprüfung durch den Drei-Stufen-Test unterzogen – es war ein in
Deutschland bislang einmaliges Prozedere, das fortwährend von einer rechtswis-
senschaftlichen und medienpolitischen Diskussion begleitet wurde. In den Mittel-
punkt der Debatte rückte nicht nur die Beurteilung des neuen Auftrags für digitale
Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch die Funktion und
Struktur der Rundfunkgremien, die als internes Kontroll- und Aufsichtsorganmit der
Durchführung der Testverfahren eine erhebliche Verantwortung übertragen be-
kommen hatten.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Ausarbeitung mit den
rechtlichen Vorgaben für Aufsicht und Kontrolle der Telemedien öffentlich-recht-
licher Rundfunkanstalten sowie deren Ausgestaltung und Umsetzung nach der
Beihilfeentscheidung der Europäischen Kommission vom 24. April 2007 und dem
Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Dafür wird im Besonderen der in § 11 f
RStV verankerte Drei-Stufen-Test in den Blick genommen. Ob das Testverfahren in
seiner konkretenAusgestaltung undAnwendung innerhalb der Bestandsüberprüfung
ein probates Mittel für die Beauftragung bzw. dessen Aufsicht und Kontrolle dar-
stellt, soll diese Arbeit analysieren. Bestehende Strukturen, vollzogene Abläufe und
gefundene Ergebnisse der Rundfunkgremien werden dafür beleuchtet. Ein
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Behandlung von Normen zur Auftragsbegrenzung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Telemedienbereich – insbesondere dem
Verbot presseähnlicher Angebote ohne Sendungsbezug gemäß § 11 d Abs. 2 Nr. 3
Hs. 3 RStV.

Zunächst wird die Konfliktlage und der sich daraus ergebende Weg über die
Europäische Kommission zu einer neuen Rundfunkgesetzgebung mit Auftrags-
kompetenz für (neue) Telemediendienste dargestellt (Kapitel 2 und 3). NachAnalyse
der gefundenen Regelungen zur Auftragspräzisierung für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in Deutschland (Kapitel 4) wird im Speziellen das eingeführte Drei-
Stufen-Testverfahren im Lichte des Beihilfenkompromisses genauer untersucht
(Kapitel 5). Der so genannte Bestandstest aus den Jahren 2009 und 2010wird dafür in
seiner konkreten Umsetzung und Anwendung mit den europarechtlichen Vorgaben
der EU-Kommission in Folge des Beihilfeverfahrens abgeglichen.
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